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Die Abgeordneten zum Nationalrat Ute Apfelbeck, Fischl,Edith 

Haller" Mag. Haupt haben ,am 20. März 1991 unter der Nr. 766/Jan 

mich eine'schriftliche'parlamentarische.Anfrage betreffend Impf~ 

skandal - Verwechslung eines Impfstoffes mit einem Arzneimittel 

gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Wie lautet der Beipacktext für den Impfstoff' "BeG Pasteur 
Intradermal, P Vaccine"? 

2. Wann und wie erfolgte die Zulassung für diesen Impfstoff in 
Österreich? ' 

'3. Wie lautet der Beipacktext für das Arzneimittel ,"Immun BeG , 
:Pasteur F"? 

4. Wann und wie erfolgte die Zulassung für dieses angebliche 
"Krebstherapeutikum"? 

5. Wurde dieses angebliche "Krebstherapeutikum" "Immun BeG 
PasteurF" auch als Impfstoff zugelassen, 'wenn auch nur irr­
tümlich' und,. telefonisch?· 

6 •. Wenn ja: wer wurde'für diesen tödlichen Irrtum zur Verantwor­
tung gezogen? 

7. Wie lautet das Rundschreiben des Gesundheitsministeriums an " 
die Ärzte- und Apothekerkammer vom 15. Februar 1991 im.vollen 
Wortlaut? 
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8. Wie lauten sonstige Rundschreiben und Informationsschriften, 
die von Ihrem Ressort. im Zusammenhang mit dem Impfskandal 
ergangen sind? 

9. Werden Sie die Zulassung für das Arzneimittel "Immun BCG 
Pasteur .F" widerrufen, da es laut "Ärzte-Woche" nicht einmal 
als Krebstherapeutikum taugt, sondern auf höchst zweifelhafte. 
Weise durch hohe Gaben von Tbc-Lebendimpfstoff das Immunsystem 
von Schwerkranken zu Reaktionen provoziert? 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Der Beipacktext für den Impfstoff "BCG Pasteur Intradermal P Vac­

cine" ist aus der Beilage 1 ersichtlich. 

Zu Frage 2: 

Beim Impfstoff "BCG Pasteur Intradermal P Vaccine" handelt es sich 

um ein ausländisches, nach wie vor weltweit mit Erfolg angewende­

tes Arzneimittel,. das in Österreich eingesetzt worden ist, weil 

ein vergleichbares, in Österreich zugelassenes und verfügbares 

Präparat nicht zur Verfügung stand, aber zur Abwehr einer schweren 

gesundheitlichen Schädigung dringend benötigt wurde. 

Es war daher gemäß § 12 Abs. 2 des Arzneimittelgesetzes keine Zu­

lassung erforderlich. Es erfolgte aber eine fachliche Beurteilung 

der Charge, die am 31. Juli 1990 freigegeben wurde. 

Zu Frage 3: 

Der Beipacktext für das Arzneimittel "Immun BCG Pasteur F" ist der 

Beilage 2 zu entnehmen. 
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Zu Frage 4: 

Bis zum Inkrafttreten des Arzneimittelgesetzes (AMG), BGBl.Nr. 

185/1983 in der Fassung BGBl.Nr.748/1988, waren bestimmte Arz­

neimittel nicht zulassungspflichtig. Aufgrund des AMG sind diese 

nunmehr zulassungspflichtig. , " 

Die übergangsbestimmung des §'89 AMG besagt, daß solche Arznei~ 

mittel, die bereits zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des AMG im,. 

Verkehr waren, als zugelassen gelten. 

"Immun BCG Pasteur F" gilt in Österreich gemäß der,zitierten Über­

gangsbestimmung als zugelassen. Für dieses Präparat wurde zeitge­

recht ein Zulassungsantrag gestellt; dieser befindet sich derzeit 

im Begutachtungsstadium bei den laut AMG vorgesehenen Sachverstän­

digen. Eine Weiterführung des Verfahrens im Bundesministerium für 

Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz kann erst nach Einlangen 

'aller Gutachten erfolgen. 

Zu Fragen 5 und 6: 

"Immun BCG Pasteur F" wurde niemals als Impfstoff zugelassen. 

Zu Fragen 7 und 8: 

Der Erlaß vom, 15. Februar 1991, der der Ärzte-und Apothekerkammer 

zur Kenntnis gebracht wurde, sowie sonstige Erlässe und Informa­

tionen im Zusammenhang mit den Impfzwischenfällen sind aus der' 

Beilage 3 ersichtlich. 
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Zu Frage 9: 

Die Entscheidung über den Zulassungsantrag und somit auch darüber, 

ob das Präparat weiter in Verkehr bleiben darf, kann nur auf 

Grundlage des derzeit in Gang befindlichen Ermittlungsverfahrens 

erfolgen. 

Beilagen· 
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8CO-POBt~ur IntradarmAl P VAcc1no 
Tcockcnsubntans mit LösUßqlmlttel 

HersteUer 
. P4ste~.r Vaceins, Harnes 1,1 CC>q"Jette, Frankreich 

, VertrIeb 
, Serotherapeutisches Institut Wien 
Gesellscha!t m.b.H •• 1100 IIlen 

ZUSAITItl8:r\sat:unq 
I ~~pulle mit Trockenlubstan: enthält 0,5 mq BeG (Feucht­
~ew;cht'. t.a sind mindesten. ~ ~11Iio~ lebende ~eime auf 
.. ed ... um nach Sauten vermehrt 

+ ~ ~~?ulle Die Löscn;smlttel en:hUlt 1 ml isotonische 
I.ael-Ll!s",~q 

E1,uldods unter Abschnitt "Oost.ruM" buchten I 

Elgon3chaften und,1I1rksamkeit 
S:~CSa:illu.-cal~.t:e-Gulrin'_Vae~ine ist ein in .einer Vlrule~: 
a~~es:hwACht.r, bovi~er Mykob.k:.rle"s:L~~ und die~t tur aktiven 
II:l.~ ... nlS1erung ge;on ~erkulolf. Oie Ir.lpfung verhindert niCht 'He 
~~Stec~"'~9. sondern tie AUlbrei tunq der Infektion. vor allem die 
.~erk~l".e r-:enl~ .. IUs und Mlliartubetl".ulose. 

5_1 Kindern erfolg: die Tu~erkulinkonversion nach etwa 4 Monat.n. 
~l Erwachsenen nach 3 bis 4 Woe~.n. Der I~pfetfolo ist mit ei~er 
.~erkulinprobe. am sle~ersten mit S I.E. GT (oeroinl0t •• 
~erkuli~'. wenn negativ mit 100 l.t. GT frUhentena 2 bls 
3 •. onota nach der Impfung :u Kontrolliere". 

Oio Schutz~a~er beträot 8 - 15 Jahro mit abfallender Tendenz. 

Anwendungsgebiete 
;~!~~ui~;~~iSierUng qesundor·r.inder und Erwaehsener geqen 

- tu;~rkul1nneqatlve Kinder twisc~en tem 10. und 15. Lebensjahr 
i:;:~~;~~e. tUberkullnnogatlve ?atlonen wie medizinisehes 

- ~eugeborene mit erh6hter TUherk~los •• nsteekung.get.hr ••• 8. 
~eugebore"e. in teren Wohnge~ei~ach.!t btw. ln deren Inoorem 
weloensrau.'11 Personen an Tuberkulose erkrankt dnd oder ter 
~on:.kt mit Tuberkulos.kranke~ tu ~.fUrchten ls~. 
~eUreborene, deren tltern a~a 5:aaten mit erh~hter ~er~ulole­
.n:.c!ent sta..:ft:nen, 
lI.u~.boren" 1n R.9~onen mlt. Ub,,"durehseh"lttl1eher T'.l.l:erkulos~-
1n7.idcn:. . 

Art der Anwenduno 
Streng intraderm.!. Ubl1ch.",e~sa an ~er ~~6.ns.1te des l1"l,e" 
e_tt&ti.löi eGer cer linKen M\!!t.\!. Um dle l:\~ektlonsstelle soll e~:\ 
oranQenhautart!ger Bereich mit ('linem D\:rc:h:,<!aser von 6 .. 8 r.vft 

entst.ehen. 

Dosierung 
Ne\.iQtbotene 

<ie9~nan%.e19cn 
- ':\:J:.rkulosekra~ke, bei tuberi<"Unpos1t1ven ?erlo~en ist eine 
1~r!~~9 nicht nct19 

- FluhQeborene oder ~eugeborer.e unter 2,~ ~g K~ 
.. anQeborena oc!e'r er\o.'orbene Im;nunc!e1ekt.e oeer !.:n:rr.:nsuppressi ·.·e 

Be~ .• ndlu"q 
- ak~~e fieberhafte und chronisch lnte~t!~ae trkrank~ngen 
- sc~~ere kons~~lerende erkra~~unQen 
- sc!'lwere Oper6.t!cnen c.nd Vertrennunqen 
- :t.ronlache !)ermato&cn 
.. akute Yoanl:CC!:stat!on&phase ~er [rept!ons;:ha.se bei ItllergH:ern 

mit oGer ohne qleleh2.eit!Qe Kort!sontMera.s:ie 
.. Sch~angerschaft 
... bei ~!n6ern von HIV-positiven ~tittern: ~urc~ ~!e passive, 

pla.:.ent.l..rCl Ubett.tAq\.:.l'\q und fersisten: \'on :n";t ter lichen }..!lti -HIV .. 
J.~tikerpern vo:n -:;'''P IQG k.a:ln t!ie Serolo91e ~es P:.inc!es ~.1s tu." 
9. t~B ;2. Lc~ens~onat nicht intQrpretler~ wer~en. Es ist ~6her 
nct~and19, bis z~r SetoneQ6t!v1tät ~es ~1nces tu ~art.e~ 
CStstÄtiQunQ ~~rch ~estern flet und negativ." vir~.-
nachweis'. I.t da. Ki~d nic~t in!!:iert. kann es geim~ft wer~en, 
im anderen Fall besteht ei~e &Dsolute Gege~an:eige. 

lIebenwirkungen 
lach J bis ., \o;ochen entste!'lte!:-. rot-violet':G!:1l r.nötche-n an der 
:n,ekt!ensstelle. welches ~ach et~A J Mo~aten versc~winc!et. 
ES !olQt meist eine :er.trala ~ekro$e und anschl!e8end e~ne 
~e~tliche lIar~enb1l~u~9. 

D~rch falsche :~p!t.ehnik {bei tu tle!.r ~~tr.~.~,aler Inj.kt!o~1 
~ann es zur )J:ueßbl1d'>"9 uJIQOlceuti5h ko~:;-:-reI~eren-­
HaiJtcefekten und ltärkerer BC~-t)"1TIphACe:'l!~1s ist eine c.rale 
t~berxulostatise~e 7her~rie t!Son1a11d ~-1~~9/k9 ~G/~a9) 
G'Jrch:\,;!Chren. 

!öd .bsze~ior.n~er :.ym?h.d~n!tl. ist eine c!l1r"rqischQ txzisie:t 
';or:'..::lch."f'IC!!')' "'..Ich !:'\ d!ese:n rtll ist e~ne ;:rÄ\'e~'t!\tc 
tuber;;'.!lostat15c~e ':'heraple !!.:r 2 ~1. 3 Kc:r.li<:.e 6:J;et.ei9t. 

Setr .seltene KOr.lj:llJ:ationen sind )..tfckt!o:JeT1 cer H4\,;t 
(nae!',;lo~ermaf :'\.:,;:\:5 V'\.:l;l.r!s. trYlher.-.a n~c$\,;.i'I)~ Conj':.:nctl\'lt!s 
~hlyctae~ulcsa sowie V~r9ro&eru~9 ter ~ed~tst!=61- und H!l~s­
li~;:r.knoten, vor\!bcr9cthend !!.!cer einer M11!lttuberkulosQ \::ld 
I:~ochcn- I.:;\d Ce 1.nl;9~UÜ~c!""i.n ! l(u~Q~C:~ t~. '.nd Cneomye 1 ~ t!os) • 

wcchsel~lrkun9cn 
BCO-:"'I'tstoff ~.nn mit allen Leben,S!mp!stoffen qleiehult!:; 
v.f~CfQ1Cht wetden. 

Der soitl1cho Abatand lwischen einer Ißll'funq mit BeG .. nd :lic~.t 
qleich:eltlqer Veräbreichung mit den Leben~lmp!.toffe" r..,etn. 
r.um,s. R~teln I:nd Poliomyelitis oral aoll , WOChen betr&qe". 

Sei Totißlpfstoffen sin4 keine bestimmten ImpfAcstän~e 
er!or~er lich. 

1I.:h einer ~.1 bestimmten Auslondsreisen erforderlichen 
Gelkfle~rimpfuno kann auf elnen 10- bls lCtK9!90n ~.t.nd 
t~rijckge94ngen ~erde~. 

~uogeno~n lIeugeborene bis lU: 6. Laben.~oche nur Perscnen ~lt 
ne~.t1'1er Tuberkul1nl'robe nach l".endel-MantO\.lX t l~O 1.E. G":, 
imp!en. 

Besondere WBrnh1n~ela. zur sieberen Anwendung 
Sei .~zldenteller Uberc!osierun9 ist sofort mit einer ~er'Fle ~!t 
:oon,.:id 5-10 ~9/kg KG/Ta9 (je nach Alterl auf eine Oa"er ~on 6 
.'ochen zu be91nnen • 

::!e rro:kensubstanz 8011 :ur Ch:e am 8odon ~er ""p'Jlle se,n 
Ceventuell leichte. ~ufklol'!en ~er " .. pulle auf hatter V~terh;.) • 
.t..":'I;'Jlle vorsichtiq etfnen. um HetAustraten der ":'roc:ke~s\.:.t't4!'\2. :~ 
\·er"'.1den. Hit einer troel'ene~ storilen EinrnalB::ri::e U>er!Chn 
~.n da. La,u~9.m1ttel in d1e k.,pulle mit ':rockens\!!)stAnt, 
sc~~t:el t die J.mpUlle und %ieh~ die flUssiqe vaecine noeh 2 ~is , 
~.l i~ die Spr~t:e auf, UM eine homoQene Suspe~slon tu ~r~alten. 
:i. :~~~ktionsDtelle nicht mit el~em hntisept1kum te.i~~i~i.ren. 

~er .~tqelB8te Impfstoff 1st innerhalb von 4 St~nden ~u 
ver:rauchen ~nd ver jedem Ge~r.~ch aufzuschütteln. 

Paclol:..~gsgrö8cn 
II ~'IIpull.n mit Lyophil!sat 

• ,0 ).. .. .,ullen mit Lösunqsl!littel 

Haltbarkeit 
H !':o~&te 

L.gerun;shinweis" 
~.i 2 bis S·C logern. Llchtsch~~z erforderlich. 

1.b<;abe 
~p, apothekenpflichtig 
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iriii11':ill B'cG Pasteur f@ 
. • e ~ ". '. • , • • 

AiTi' ulle . P ... 

Aizneifol:fD 
Suspension 

Hersteller 
Pasteur Vaccins, 
,\ 1arnes-la-Coq uette, Fra n kreich 

Vertrieb 

&~~z 

Serotherapeutisc~es Institut Wien Gesellschaft m, b. H., 1100 Wien 

Zusammensetzung 
1 Ampulle (- 1 ml) enthält: 
Frisches, stabilisiertes BCG (Stamm Pasteur) 
(Bacillus-Calmette-Guerin-Vakzine) 
Stabilisierende lösung 
Humanalbumin (17.5% Lösung) 
Glycerin (50% lösung) 
Auf Sauton-Medium kultiviert. 

Eigenschaften und Wirksamkeit 

75 mg 
0.8 ml 
0,1011 
0,1 ml 

Gei Immun BCG Pasteur Fa handelt essich um frische, lebende. künstlich alte­
nuierte Mycobaktcrien eines ursprüLt;;ich hovinen BCG-Stamms. Der St.Jmm 
ist nur schwach virulent, aber nicht völlig apalhogen. Eine Rückbildung der 
ursprünglichen Virulenz wurde jedoch bisher bei keinem S!.Jmm beobachtet. 
Immun BCG Pasteur FI& ist selbst nicht cytotoxisch und besitzt keine in vitra­
Aktivität gegen Tumorzellen. Die Antitumorwirkung von intravesikal instillier­
tem Immun BCG Pasteur F"lI wird durch eine Stimulation von spezifischen und 
nicht spezifischen Immunmechanismen erreicht. Immun BCG Pasteur FlI 

wirkt nur bei lokaler Applikation! Nur :ebende Keime stimulieren die zelluläre 
Immunabwehr, vor allem Makrophap'en und natürliche Killer-Zellen. Über 
den genauen Wirkungsmechanismm dieser aktiven Immuntherapie liegen 
aber zur Zeit noch keine abschließenden Erkenntnisse vor. 
Die BCG-Therapie gilt heute als The~apie der Wahl zur Rezidivprophylaxe 
oberflächlicher Blasencarcinome in d!'n Stadien T. und TInach TUR sowie zur 
Therapie von Carcinoma in situ. Nach zahlreichen Untersuchungen kann mit 
der BCG-Instillationstherapie eine Vollremis.~ion. auch über längere Zeit, bei 
etwa 70% der Patienten erreicht WErden. AhnIich gute Ergebnisse konnten 
auch bei multilokulären und diffusen Tumorlokalisationen und auch beim 
Carcinoma in situ erreicht werden. Die BCG-Instillationstherapie ist auch dann 
noch bei einem hohen Prozentsatz der Patienten wirksam, wenn diese auf 
wiederholte TUR bzw. auf Zytostatica-Instillationen nicht mehr oder nicht 
ausreichend ansprechen. 

Anwendungsgebiete 
- Rezidivprophylaxe bei oberflächlichen urothelialen Blasenkarzinomen in 

den Stadien T~ und TI (No, Mol aller Grade nach vorausgegangener, trans­
urethraler Resektion. lediglich Patienten mit einem Tumorstadium T"G 1 
benötigen nach der derzeitigen lehrmeinung keine Rezidivprophylaxe, da 
die Rezidivrate hier nur sehr niedrig ist. 

- Therapie des primären oder begleitenden Carcinoma in situ (Ti., No, Mo) 
der Harnblase aller Grade, unabhängig von der lokalisation und Aus­
dehnung und unabhängig davon, ob vorher eine Resektionstherapie 
durchgeführt wurde oder nicht. 

- Therapie von Residualtumoren. 

Art der Anwendung 
Die Anwendung erfolgt durch Instillation über einen Blasenkatheter. 
Der Inhalt von 2 Ampullen Immun BCG Pasteur FII (2 x 75 mg Immun BCG 
Pasteur Fa) wird in SO ml steriler, physiologischer Kochsalzlösung aufgelöst 
und über einen Katheter langsam in die Blase instilliert. Die Immu(l BCG­
lösung muß etwa 2 Stunden in der Blase verbleiben. Während dieser Zeit soll 
der Patient häufig seine Körperlage wechseln, um einen gleichmäßigen 
Kontakt mit dem Urothel zu gewährleisten. 
Die BCG-Therapie sollte etwa 2 Wochen nach der TUR beginnen. Die Instilla 
tion wird Ix wöchentlich, insgesamt 6ma!, wiederholt. Der Patient muß nach 
intravesicaler BCG-Therapie in regelmäßigen Abständen (zunächst 3monat­
Iichl zystoskopisch und zytologisch, gegebenenfalls auch bioptisch über­
wacht werden. Wenn 3 Monate nach dem Ende des ersten Therapiezyklus 
noch Tumoranzeichen vorhanden sind bzw. Tumorzellen in der Zytologie 
gefunden werden, oder wenn ein Rezidiv (auch an einer anderen Stelle) ent­
standen ist, kann ein zweiter sechswöchiger BCG-Therapie zyklus angeschlos­
sen werden. Die Dosierung und Durchführung sind die gleichen wie beim 
ersten Therapiezyklus. Mehr als zv\'ei Therapiezyklen über 6 Wochen sind 
nicht ~innvoll, da keine nennenswerten zusätzlichenTherapieerfolge erzielt 
werden können. . 
Die besten Erfolgsaussichten auf langandauernde Vollremission bestehen 
nach bisherigen Erkenntnissen bei Patienten mit nicht-invasiven, oberflächlich 
wachsenden Harnblasenkarzinomen, die vor der Therapie im ,~v\u1titestl& auf 
Tuberkulin nicht reagiert haben, während der Therapie mit BCG aber eine 
positive Tuberkulinreaktion entwickelten. 

Dosierung 
150 mg Immun BCG Pasteur F~ (2 Ampullen zu 1 ml) in 50 ml steriler, physiolo­
gischer Kochsalzlösung langsam über einen Blasenkatheter instillieren. 

Gegenanzeigen 
- Jede offene Verletzung der Harnwet;e, z. B. noch nicht abgeheilte Wunde 

nach TUR oder Traumalisierung während Katheterisierung. Deshalb"sollte 
die BCG-Therapie in der Regel nicht früher als 10 Tage nach der TUR 
beginnen. 
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Jede Form \'on Immunschwäche. Patienten mit primären oder sekundären 
Defekten der zellulären Immunab\'vehr dürfen mit BCG wegen der Geiallr 
systemischer Nebenwirkungen nicht behandelt werden. 
Als Screeningtest für die zelluläre Immunität sollte vor Therapit:beginn der 
Ivlultitest ll l\\t~rieux durchgeführt werden. Nur Patienten, die im Multi­
test! eine deutlich positive ReJktion zeigen, dürfen mit BCG behandelt 
\\erden. Die alleinige Anwendung eines Tuberkulintests ist zur Diagnose 
einer Immunschwäche nicht geeignet. 
Bei Anergie im MultitestGl I\'\erieux ist die SCG-Therapie kontraindiziert. 

- Jede akute Infektionskrankheit. insbesondere Hamwegsinfekte. Vor 
Therapiebeginn muß ein Harnwcgsinfekt ausgeschlossen werden. Sollte 
vvährend BCG-Therapie ein HarnwegSinfekt auftreten, muß entweder die 
BeG-Ther apie abgebrochen oder eine gleichzeitige Therapie.mit wirksa­
men AntilJiotica oder ChemotherJpeutica eingeleitet werden. Eine derar­
tige antiinfektiöse Therapie beeinträchtigt die Effizienz der BCG-Behand­
lung nicht. 

- Klinisch manifeste oder anamnestisch bekannte, nicht völlig ausgeheilte 
Tuberkulose. Eine alte Tuberkulose kann theoretisch durch die BCG­
Therapie reaktiviert werden. Die SCG-Therapie selbst kann keine Human­
tuberkulose Juslösen. 

- Bei invasivcn oder metastasierenden Blasenkarzinomen (T ~ und höher, N ... 
und/oder ."-1 ... ) darf keine BCG-Therapie mehr durchgeführt werden. 

- Bei Patienten, die auf die Instillatic:1stherapie mit schweren systemischen 
Nebenwirkungen oder mit Überempiindlichkeitsreaktionen reagieren, 
muß die Behandlung abgebrochen werden. 

- Eine wiederholte oder gleichzeitige Therapie mit Steroiden, Zytostatika 
oder Immunsuppressiva stellt eine absolute Kontraindikation dar. 

- Schwangerschait. 
- Bekannte Überempfindlichkeit gegenüber BCG. 

Nebenwirkungen 
Die zeitlich begrenzten, loblen und seltenen systemischen Nebenwirkungen 
sind tolerabel, gut therapierbar und voll reversibel. 

loble Reaktionen 
Die BCG-Therapie führt in der Regel zu einer gewollten, granulomatösen Bla-

,senentzündung mit den üblichen cystitischen Beschwerden (Dysurie, Pollakis­
urie, Hämaturie)' die 1-3 Tage andäuern können und auf symptomatische 
Therapie (Spasmolytika, Antipyretika, nicht-steroidale Antiphlogistika) gut 
ansprechen. Diese granulomatöse Entzündung ist Ausdruck einer intensiven 
Aktivierung des lokalen Immunsystems und ist nach bisherigen Erkenntnissen 
für den Therapieerfolg erforderlich. 

Sl'stemische Reaktionen 
Abgeschlagenheit und Fieber können vorkommen. Fieber wird vor allem 
durch die Freisetzung von Il-l hervcrgerufen und ist nicht gleichbedeutend 
mit Infektion! Fieber bis 39,S· C ist bis zu zwei Tage lang tolerierbar und mit 
Antipyretika und Flüssigkeit zu behandeln. Bei anhaltendem Fieber über 

39,S" C ist eine systemische Therapie mit Tuberkulostatika und eventuell in 
schweren Fällen Prednisolon einzuleiten. 
Sehr selten können allergische Reaktionen oder eine wandernde Arthritis mit 
oder ohne Hauterscheinungen auftreten. In leichten Fällen wird die Verord­
nung von Antihistaminika und nicht-steroidalen Antiphlogisiika, in schweren 
Fällen von Tuberkulostatika und ggf. Prednisolon empfohlen. 
Bei den seltenen, systemischen Reaktionen auf die BCG-Behandlung handelt 
es sich meist um BCG-Granulome in verschiedenen Organen bzw. um eine 
sogenannte BCG-itis, die vveitgehend der überempfindlichkeitsreaktion vom 
Typ IV - Tuberkulintyp entsprechen. Es handelt sich nicht um eine Human­
tuberkulose! 
Die BCG-itis ist eine granulomatöse Reaktion (z. S. granulomatöse Prostatitis, 
Pneumonitis oder Hepatitis) und keine übertragbare oder meldepflichtige 
infektiöse Erkrankung. 
Bei BCG-itis ist eine tuberkulostatische Therapie angezeigt. 
Eine BCG-Sepsis mit hohem Fieber und schwer reduziertem Allgemeinzustand 
ist lebensgeiährlich und tritt meistens nur bei Mißachtung von Kontra­
indikationen aui. Die Behandlung einer BCG-Sepsis erfolgt mit Tuberkulosta­
tika (Zweier- bis Dreier-Kombination) und Steroiden. Die BCG-Keime sind 
außerordentlich empfindlich gegenüber den gängigen Tuberkulostatika 
(außer Cyeloserin und Pyrazinamid). 
Es ist wichtig, auch während der BCG-Therapie den Immunstatus des Patien­
ten zu überprüfen, da die Möglichkeit einer Suppression des Immunsystems 
nicht auszuschließen ist. 

Wechselwirkungen 
Immunsup,Hcssiva können den \VirknH'ch;lnismus beeinflussen. Immun BCG 
Pasteur F ist gegen die Antibiotika INH (lsoniazid), Streptomycin, Pr,S (Para­
aminosalicylsJure), Rifampicin, Ethambutol, Ethionamid, Kanamycin, 
C.1preomycin empfindlich. 
Immun BCG Pasteur F" ist resistent gegen Cyeloserin und Pyrazinamid. 

Besondere Warnhinweise zur sicheren Anwendung 
Bei der Anwendung von Immun BeG Paste.ur FGI müssen die üblichen 
Hygiene- und Schutz maßnahmen eingehalten werden. 
Bei der Zubereitung und der Anwendung der Instilfationslösung sollen Schutz­
brille und Handschuhe getragen werden. 
Die Ampullen sind vor Gebrauch kräftig und genügend lange zu schütteln, 
damit die Suspension völlig homogen wird. 
Vor der Anwendung muß ein Immundefekt ausgeschlossen werden. Dazu 
werden sowohl die In{ektionsanamnese und die klinische Symptomatik als 
auch die Beurteilung der Immunkompetenz mit Recall-Antigenen (z. ß. 
Multitest" Merieux) herangezogen. 
Die BCG-Therapie sollte von erfahrenen Ärzten durchgeführt werden, die 
über die notwendigen Einrichtungen zur Kontrolle des Therapieverlaufs ver­
fügen. 
Die BCG-Keime von Immun BCG Pasteur FGI sind keine Erreger übertragbarer 
Krankheiten. 
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Eine Übertragung ist nur durch direkte Injektion oder hochdosierte Inokula­
tion möglich. Bei akzidenteller Inokulation am Auge ist sofort und reichlichst 
mit Wasser zu spülen. Danach Anwendung von tuberkulostatischen Augen-
tropfen. • 
Eine Übertragung von BCG-Keimen durch Sexualverkehr ist höchst 
unwahrscheinlich. b"entuell zeitweilige Anwendung von Kondomen. 

Hinweis zur Entsorgung 
D:e Einleitung BCG-haltiger Urinproben in öffentliche Abwasserkanalisation 
i~t zulässig und unproblematisch. Es besteht keine Gefährdung der Umwelt. 

f'ackungsgröße 
2 Ampullen zu 1 ml 

Haltbarkeit 
6 .\1onate 

lagerungshinweise " 
Beil bis 8' C lagern. lichtschutz erforderlich. Die Ampullen mit Immun 
BCG F13 sollen aufrecht stehen. 
Die Kühlkette muß absolut eingehal:en werden. 

Abgabe 
Rp, apothekenpflichtig 

VB 1506500 
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An alle 
Herren Landeshauptmänner 
An alle 
Landessanitätsdirektionen 

-, 

Betrifft: BCG-Impfung 
Bezug zu ho. Erlässen vom 28. November 1990 und 
29. Jänner 1991, Zl.61.420/42-VI/C/8/90 und 
61.420/4-VI/C/8/9l 

Mit Bezug auf die im Betreff genannten Erlässe betreffend das 
Anwendungsverbot des Impfstoffes 

BCG Pasteur Intradermal P Vaccine. 
Chargenbezeichnung R 5520, 

und die Aufforderung zur Meldung von Impfkomplikationen nach 
Anwendung dieses Impfstoffes teilt das Bundesministerium für 
Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz mit: 

.' '~~""-

Wie dem Bundesministerium zur Kenntnis gelangte, wurde bei 
Durchführung der BeG-Impfung von 2 Ärzten nicht der seitens des 
Bundesministerium fUr Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz 
bereitgestellte Impfstoff 

BCG Pasteur Intradermal P Vaccine 

verwendet, sondern das Uber eine Apotheke bezogene 
Krebstherapeutikum 

Immun BeG Pasteur F 

Immun BCG Pasteur F ist um ein vielfaches höher konzentriert als 
der für die Tbc-Impfung vorgesehene Impfstoff, wodurch eine weit­
aus überhöhte Dosis verabreicht wurde. 

Diese irrtümliche Anwendung erfolgte trotz genauer Angaben zu 
Anwendungsgebieten und Dosierung in der Packungsbeilage des 
Krebstherapeutikums Immun BCG Pasteur F. 
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Die Ärzteschaft wird dringend ersucht, zu überprüfen, ob bei den 
von ihnen durchgeführten BCG-Impfungen allenfalls irrtümlicher­
weise Immun BCG Pasteur F verwendet wurde. Sollte dies der Fall 
sein, müssen alle betroffenen Kinder entsprechend therapiert und 
~rztlich überwacht werden. 

Es wird nochmals nachdrücklich davor gewarnt, daß 
Krebstherapeutikum 

Immun BeG Pasteur F 

für die Tbc-Impfung einzusetzen. 

Es wird ersucht, alle im do. Amtsbereich befindlichen Ärzte, 
Apotheker, Krankenanstalten und Inhaber ~rztlicher Ha~sapotheken 
entsprechend zu informieren. 
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An alle 
Herren Landeshauptmänner 

Betrifft: BeG Pasteur Intradermal P Vaccine 
Chargenbezeichnung R 5520 
Vertrieb: Serotherapeutisches Institut AG, Wien 
Hersteller: Pasteur-Merieux, Frankreich 

Das Bundeskanzleramt (Sektion VI/Volksgesundheit) teilt mit: 

Allf Grund von Meldungen über ein gehäuftes Auftreten von 
Lymphknoteneinschmelzungen im Zusammenhang mit der Anwendung von 

BCG Pasteur Intradermal P Vaccine 
Chargenbezeichnung R 5520 

darf die Charge R 55 20 im Einvernehmen mit der österreichischen 
Vertriebsfirma wegen zu hoher Reaktogenität nicht mehr abgegeben 
und angewendet werden. 

In Österreich steht daher derzeit kein Impfstoff für die 
Tuberkuloseschutzimpfung zur Verfügung. 

Voraussichtlich wird Anfang Februar eine BCG-Vaccine von Merieux 
(Impfstamm Kopenhagen) mit bekannt niedriger Reaktogenität 
verfügbar sein. 

Es wird ersucht, alle im do. Amtsbereich befindlichen Ärzte, 
Apotheker, Arzneimittelgroßhandlungen, Krankenanstalten und 
Inhaber ärztlicher Hausapotheken vom gegenständlichen Sachverhalt 
in Kenntnis zu setzen .. 
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I An alle 
Herren Landeshauptmänner 

Betrifft: BCG Pasteur Intradermal P Vaccine 
Chargenbezeichnung R 5520 
Vertrieb: Serotherapeutisches Institut AG, Wien 
Hersteller: Pasteur-Merieux, Frankreich 
Bezug zu ho. Erlaß vom 28. November 1990, 
Zl.61.420/42-VI/C/8/90 

Mit Erlaß des Bundeskanzleramtes (Sektion VI/Volksgesundheit) vom 
28. November 1990, Zahl 61.420/42-VI/C/8/90, wurde auf Grund von 
Meldungen über ein gehäuftes Auftreten von Lymphknoteneinschmel­
zungen im Zusammenhang mit der Anwendung von 

BCG Pasteur Intradermal P Vaccine 
Chargenbezeichnung R 5520 

die weitere Abgabe und Anwendung des genannten Impfstoffes,wegen 
zu hoher Reaktogenität untersagt. 

Da ho. die Zahl der im Anschluß an die Impfung mit 

BCG Pasteur Intradermal P Vaccine 
Chargenbezeichnung R 5520 

erkrankten Kinder nicht genau bekannt ist, wird dringend ersucht, 
jeden Fall von BCG-Lymphadenitis, der auf den ggst. Impfstoff zu­
rückzuführen ist,umgehend dem Bundeskanzleramt (Sektion VIf 
Volksgesundheit) zu melden. Die erste Auslieferung dieses Impf­
stoffes erfolgte am 2. August 1990. 

Auf die in diesem Zusammenhang jedenfalls bestehende Meldepflicht 
(§ 75 des Arzneimittelgesetzes) wird nachdrücklich hingewiesen. 

Es wird ersucht, alle im do. Amtsbereich befindlichen Ärzte, 
Apotheker, Krankenanstalten und Inhaber ärztlicher Hausapotheken 
entsprechend zu informieren. 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUH FÜR GESUNDHEIT. 

SPORT UND KONSUMENTENSCHUTZ 

GZ 6l.830/3-VI/C/16/91 

An alle 
Herren Landeshauptmänner 

Betrifft: Impfzwischenfälle nach BeG-Schutz­
impfung; 

A - 1031 Wien, 
Radetzkystr8~e 2 
Tel. (0222) 711 58 
Teletex: 322 15 64 BMGSK 

Sachbearbeiter(~): 

Aigner 

Klappe/DW: 4882 

Die Zwischenfälle bei BCG-Schutzimpfungen an Säuglingen geben An­

laß zu folgenden Feststellungen: 

Bei BCG-Schutzimpfungen wird neben dem Stamm Kopenhagen sowohl in 

Europa als auch außerhalb Europas auch der Stamm Pasteur verwen­

det. Die WHO sieht beide Stämme als geeignet an. Schließlich sieht 

deshalb auch die Europäische Pharmakopoe keine Einschrankung auf 

den Stamm Kopenhagen vor. 

Für Österreich bzw. für das Bundesministerium für Gesundheit, 

Sport und Konsumentenschutz ergibt sich daraus die Pflicht, die 

WHO unverzüglich von den nunmehr aufgetretenen Zwischenfällen in 

Kenntnis zu setzen. Dies setzt freilich eine möglichst umfassende 

Information über Anzahl und Schweregrad der Zwischenfälle voraus. 

Weiters steht eine Änderung des Irnpfschadengesetzes in Vorberei­

tung, um auch bei Zwischenfällen der vorliegenden Art Entschädi­

gungsleistungen zu gewähren. Um die damit verbundenen finanziellen 
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Auswirkungen berechnen zu können, ist gleichfalls eine möglichst 

genaue Kenntnis der tatsächlich aufgetretenen Zwischenfälle erfor­

derlich. 

Schließlich hat der Bundesminister für Gesundheit, Sport und Kon­

sumentenschutz schon vor mehreren Wochen eine Sachverhaltsdarstel­

lung an die Staatsanwaltschaft übermittelt, die allenfalls nach 

detaillierter Kenntnis aller Umstände zu ergänzen wäre. 

Aufgrund der jedenfalls ~2ilweise gänzlich unzureichenden Mel­

dungen über die aufgetretenen Zwischenfälle (die Meldungen über 

Nebenwirkungen wurden entgegen der Meldepflicht nach § 75 AMG 

entweder überhaupt nicht oder sehr verspätet erstattet) besteht 

selbst heute noch kein wirklich zufriedenstellender Überblick über 

die Zahl der Zwischenfälle, deren Relation zu den vorgenommenen 

Impfungen sowie über den jeweiligen Schweregrad der einzelnen 

Komplikationen. 

Das Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz 

riChtet daher an den Herrn Landeshauptmann das Ersuchen, die in 

Betracht kommenden Krankenanstalten - sofern dies nicht ohnedies 

bereits erfolgt ist - zu einer Nachuntersuchung der mit dem frag­

lichen ImpfstOff "BCG Pasteur Intradermal P Vaccine" geimpften 

Säuglinge zu veranlassen. Dabei möge im Falle von Komplikationen 

der jeweilige Schweregrad (z.B. Lymphknoteneinschmelzung, mit oder 

ohne Notwendigkeit eines operativen Eingriffes) und die allfällige 

Notwendigkeit eines Spitalsaufenthaltes bzw. die Dauer der An­

staltsbedürftigkeit ermittelt werden. 

Bei dieser Gelegenheit können auch die Eltern die notwendigen 

Informationen erhalten. In zahlreichen Beschwerden wurde gerade 

die Information und Aufklärung der Eltern als besonders mangelhaft 

dargestellt. 
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Es wird gebeten, das Bundesministerium für Gesundheit, Sport und 

Konsumentenschutz zum ehestmöglichen Zeitpunkt vom Ergebnis dieser 

Untersuchungen in Kenntnis zu setzen. 

Abschließend sei nochmals auf die Meldepflicht nach § 75 AMG und 

die Strafbestimmung des § 83 Z 10 leg.cit. verwiesen. 

Für 
der 

die Rd.~htigkeit 
AUS~~ ig\l.mg: 

. ~ i \;.t\ \\l. \ 'r 

28. März 1991 

Für den Bundesminister: 

L i e b e s war 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT, 

SPORT UND KONSUMENTENSCHUTZ 

GZ 61.800/27-VI/C/5/91 

An alle 
Ämter der Landesregierungen/ 
Landessanitätsdirektionen 

Betrifft: Erneuerung der empfohlenen 
Impf termine; 

A - 1031 Wien, 
Radetzkystraße 2 
Tel. (0222) 711 58 
Teletex: 322 15 64 BMGSK 
D~: 

Sachbearbeiter(in): 

Halbich 
Klappe/DW: 

4769 

Anläßlich seiner 190. Vollversammlung am 2. März 1991 hat sich der 

OSR neuerlich mit oden zuletzt im Jahre 1989 erarbeiteten Impf­

empfehlungen beschäftigt. Dabei wurden die im Jahre 1989 ausge­

sprochenen Empfehlungen, vor allem bezüglich der BCG-Impfung (In­

dikationsimpfung), als grundsätzlich richtig erachtet. Nach etwas 

mehr als einjähriger Erfahrung mit den am 2. Oktober 1989 bekannt­

gegebenen Impfempfehlungen und zur Ausschaltung von Mißverständ­

nissen wurden nunmehr die Empfehlungen zur BeG-Impfung hinsicht­

lich ihrer eingeschränkten Indikation neu und klarer definiert. 

Die erneuerten Empfehlungen samt Kommentaren sind in der Anlage 

beigeschlossen. 

Das do. Amt wird eingeladen, alle Impfärzte und Krankenanstalten 

im do. Wirkungsbereich über die neuen empfohlenen Impf termine ent­

sprechend zu informieren. 

754/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)16 von 33

www.parlament.gv.at



- 2 -

Die Österreichische Ärztekammer, die Landesärztekammern und die 

Österreichische Apothekerkammer werden gleichzeitig durch das ho. 

Ressort über die neuen Impfempfehlungen informiert. 

Das Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz 

nimmt in Aussicht, aus Anlaß der erneuerten Impfempfehlungen auch 

die Impfbroschüre ("Impfen: Wer, wann, warum") zu überarbeiten und 

neu herauszugeben. Diese Broschüre bietet Information für die All­

gemeinbevölkerung über Impfungen, soll aber nicht das Gespräch 

zwischen Arzt und Patienten ersetzen. Es wird gebeten, umgehend 

anher mitzuteilen, wie groß der Bedarf an Impfbroschüren zur Ver­

teilung im do. Bereich ist. 

Für 
der 

die~~' htigkei t 
Aus ti~ungl 

VJ.t·.lvy 

5. Närz 1991 

Für den Bundesminister: 

L i e b e s war 
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Anläßlich seiner 190. Vollversammlung am 2. März 1991 hat der 
Oberste Sanitätsrat folgende Impfempfehlungen beschlossen: 

A) EMPFEHLUNGEN FÜR ALLGEMEINE IMPFUNGEN: 

A 1 4., 5. Oiphtherie-Tetanus-Impfung (OT), 
(mit Pertussis 3.,4.,5.) oder mit Pertussis (OPT) 
Lebensmonat 

A 2 Ab 4.Lebensmonat: 

A 3 Ab 14.Lebensmonat: 

A 4 12.-18.Lebensmonat: 

A 5 7.Lebensjahr (Schul­
anfänger): 

A 6 13. Lebensjahr: 

A 7 14. bis 15.Lebensjahr 
(Schulaustritt): 

POlio-Oral-Impfung 
Es sind 3 Impfungen notwendig; 
Mindestabstand 6 Wochen 

Masern-Mumps-Impfung 

Diphtherie-Tetanus-Auf­
frischungsimpfung (DT) 

Po1io~Ora1-Auffrischungs­
impfung, 
Diphtherie-Tetanus-Auf­
frischungsimpfung mit 
Diphtherie-Toxoid in ver­
minderter Antigendosis (Td) 

Röteln-Impfung für Mädchen 

Auffrischungsimpfungen 
wie z.B.: 
POlio-Oral-Impfung, 
Diphtherie-Tetanus-Auffrischungs­
impfung mit Diphtherie-Toxoid in 
verminderter Antigendosis (Td) 

1 
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Ganz generell stellt das im obigen Impfplan angegebene Alter eine 
Empf~hlung als "Richtlinie" dar. Wird dieser empfohlene Zeitpunkt 
aus irgendeinem Grund (z.B. akute Erkrankungen) versäumt, kann 
jede der angeführten Impfungen zum ehest möglichen Termin nachge­
holt werden. Ausnahme: Pertussis (Erstimpfung nur im 
1.Lebensjahr). 

Zur Aufrechterhaltung des Impfschutzes im Erwachsenenalter sollen 
die Tetanus-Impfung und die orale Polio-Impfung alle 10 Jahre 
wiederholt werden! 

Die maximal tolerierbaren Abstände für Auffrischungsimpfungen 
sind von der unterschiedlichen Persistenz der immunologischen 
Gedächtniszellen abhängig, die bei einem neuerlichen 
Antigenkontakt zu einer raschen Immunantwort (Boosterreaktion) 
befähigt sind, selbst wenn der Geimpfte zu diesem Zeitpunkt über 
keine Antikörper mehr verfügt. Weitere Angaben hierzu finden Sie 
in den einzelnen Kommentaren. 

B) EMPFEHLUNGEN FÜR SPEZIELLE IMPFUNGEN: 

(in alphabetischer Reihenfolge) 

B 1 
B 2 
B 3 
B 4 
B 5 
B 6 
B 7 
B 8 
B 9 

B 10 
B 11 

BeG-Impfung 
FSME-Impfung (in Endemiegebieten) 
Grippe-Impfung (für Risikogruppen) 
Hepatitis-B-Impfung (für Risikogruppen) 
Meningokokken-Impfung (bei Indikation) 
Pneumokokken-Impfung (bei Risfkofällen) 
Röteln-Impfung (post partum) . 
Tetanus-Impfung 
TOllwut-Impfung (nach Infektionskontakt oder gezielt 
prophylaktisch) 
Varizellen-Impfung 

(Haemophilus-Influenzae b -Impfung) 

1 
Die Impfungen gegen Tetanus und Röteln sind bereits in den 
Empfehlungen für die "Allgemeinen Impfungen im Kindesalter" 
angeführt. In dieser Liste (B) handelt es sich um Empfehlungen 
für das spätere Lebensalter. 

2 
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KOMMENTAR ZU DEN EINZELNEN IMPFVORSCHLÄGEN 

Kommentar zu den allgemeinen Impfungen(A 1 bis A7): 
i 

ad A 1 DIPHTHERIE-TETANUS-Impfung: 

Bei beiden Impfungen handelt es sich um Impfstoffe auf Wirkungs­
basis von ungiftig gemachten Toxinen ("Toxoide"). Über den Wert 
dieser Impfungen braucht nichts gesagt zu werden; die zahlreichen 
Tetanus-Infektionsmöglichkeiten gerade im Kindesalter werden 
durch die Einleitung der Tetanus-Immunität weitestgehend unge­
fährlich gemacht. 

Wichtig ist bei bei den Impfungen das Wissen um die Tatsache, daß 
eine einmalige Impfung nicht nachhaltig wirksam ist! Auffri­
schungsimpfungen sind daher unbedingt erforderlich! 

PERTUSSIS-Impfung: 

Nachdem sich die in den letzten Jahren entwickelte orale Impfung 
noch immer im Erprobungsstadium befindet (die klinische Prüfung 
soll noch Klarheit schaffen), ist nach wie vor die parenterale 
Impfung im Impfplan enthalten; vor allem auch deshalb, weil 
gehäuftes Auftreten (vor allem im Ausland) in den letzten Jahren 
zu beobachten war. Der parenterale Impfstoff besteht aus abgetö­
teten Erregern. Der Impfbeginn im 3. Monat ist deshalb zu empfeh­
len, weil der Impfschutz gegen Pertussis zu einem möglichst frü­
hen Zeitpunkt erwünscht ist. 

ad A 2 POLIO-ORAL-Impfung: 2 

Die Polio-oral-Impfung mit abgeschwächten Lebendviren (alle 3 
Erregertypen) ist ohne Zweifel der wichtigste Garant dafür, daß 
die Kinderlähmung weiterhin bei uns keine Rolle spielt. Wir wis­
sen aber sehr wohl, daß das Nachlassen der Impffreudigkeit die 
Gefahr des Wiederauftretens dieser Erkrankung inden Bereich der 
Möglichkeit bringt. Es ist daher in der Bevölkerung diese Impfung 
unbedingt in jeder Weise zu propagieren! 

Der Mindestabstand zwischen den 3 notwendigen Impfungen beträgt 6 
Wochen. Der Ausfall eines Termines kann durch Benutzung eines der 
nächstmöglichen Termine ausgeglichen werden. 

2 siehe auch Bundesgesetz über öffentliche Schutzimpfungen gegen 
übertragbare Kinderlähmung, BGBL Nr. 244/1960 i.d.g.F. 

3 
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Bei besonderer Indikation (z.B. bei Reiseimpfungen, HIV-positiven 
Impflingen, bei Erstimpfungen von Erwachsenen oder bei 
immunsupprimierten Personen) sollte parenteral mit Salk-Impfstoff 
geimpft werden. 

ad A 3 MASERN-MUMPS-Impfung: 

Die Masern-Mumps-Impfung hat sich in den letzten Jahren hervorra­
gend bewährt und ist wegen ihrer besonderen Bedeutung mit Nach­
druck zu empfehlen. 

Der Impfstoff besteht aus abgeschwächten, lebenden Erregern. Die 
Masern-Mumps-Impfung sollte zur Verhinderung der folgenschweren 
Masern-Enzephalitis und der häufigen Mumps-Meningitis bei allen 
Kindern rechtzeitig durchgeführt werden. 

ad A 4 Auffrischungsimpfung gegen Diphtherie-Tetanus: 

Die hier angeführte Auffrischungsimpfung gegen Diphtherie-Tetanus 
(DT) ist auch dann notwendig, wenn eine 3.Teilimpfung im 5. 
Lebensmonat durchgeführt worden ist. 

ad A 5 Auffrischungsimpfungen gegen Diphtherie-Tetanus und Polio: 

Die hier angeführten Auffrischungsimpfungen gegen Diphtherie, 
Tetanus (Td) und Poliomyelitis bedürfen nur insoferne eines 
Kommentars, als man die unbedingte Notwendigkeit solcher 
Auffrischungen hervorheben mUß. Sollte aus irgendeinem Grund ein 
solcher "Termin" versäumt werden, kann er (ohne daß wieder von 
vorne begonnen werden muß) zu jedem späteren Zeitpunkt nachgeholt 
werden. 

Für die Diphtherie-Tetanus-Auffrischungsimpfung bei Schulanfän­
gern soll der Diphtherie-Tetanus-Impfstoff mit Diphtherie-Toxoid 
in verminderter Antigendosis (der sogenannte Td-Impfstoff) ver­
wendet werden. 
Siehe auch Kommentar zu A 7. 

ad A 6 RÖTELN-Impfung: 

Diese Impfung ist für Mädchen insoferne von größter Bedeutung, 
als Röteln-Erkrankungen während der Schwangerschaft (vor allem zu 
Beginn einer Schwangerschaft!) noch immer eine wichtige Ursache 
für intrauterin erworbene Mißbildungen darstellen. 

Es wird empfohlen, bei Frauen im 18.Lebensjahr eine Antikörperbe­
stimmung durchführen zu lassen. Im Negativfall 
(Hämagglutinationshemmungstiter 16 oder kleiner) ist eine 
Rötelnimpfung dringend zu empfehlen. 

Während der Schwangerschaft soll eine Impfung nicht durchgeführt 
werden; eine versehentliche Impfung während der Schwangerschaft 
ist jedoch keine Indikation für einen Schwangerschaftsabbruch. 
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ad A 7 Auffrischungsimpfungen gegen 

Diphtherie-Tetanus (Td) und Polio: 

Siehe auch Kommentar zu A 5. 

Bei der Kombination einer Tetanus-Impfung mit Diphtherie-Toxoid 
in verminderter Antigendosis handelt es sich um den sogenannten 
Td-Impfstoff. Dieser bei Erwachsenen und Adoleszenten eingesetzte 
Kombinationsimpfstoff enthält eine geringere Diphtherietoxoidkom­
ponente als der für Säuglinge und Kleinkinder verwendete DT­
Impfstoff. 
Dies ist notwendig, um gewisse Oberempfindlichkeitsreaktionen zu 
vermeiden. Die Impfung ist immer noch empfehlenswert, da Diphthe­
rie auch heute noch eine gefährliche Krankheit darstellt. Nach 
einer minimalen Inzidenz von Diphtheriefällen am Anfang der Sieb­
zigerjahre wurden seit 1975 vor allem in Deutschland, wieder zu­
nehmend lokale Epidemien mit teilweise hoher Letalität beobach­
tet. Die Antikörperuntersuchungen haben dabei gezeigt, daß gerade 
junge Erwachsene schlecht geschützt sind. 
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Kommentar zu den angegebenen speziellen Impfungen 

ad B 1 BCG-Impfung: 

Die Impfung mit diesem abgeschwächten, bovinen Tuberkel­
Bazillenstamm (Bacille Calmette Guerin) wird nur für Personen mit 
erhöhter Tuberkuloseansteckungsgefahr und auch dort nur nach 
sorgfältiger Prüfung des Einzelfalles empfohlen. 
Erhöhte Tuberkuloseansteckungsgefahr besteht bei 

1. Menschen, in deren Wohngemeinschaft bzw. in deren engerem 
Lebensraum Personen an Tuberkulose erkrankt sind oder bei 
welchen Kontakt mit Tuberkulosekranken besteht, 

2. Personen, die aus Staaten mit erhöhter Tuber­
kuloseinzidenz kommen.Das sind derzeit (März 1991) 
Albanien, Bulgarien, Jugoslawien, polen, Portugal, Rumänien, 
Spanien, Türkei und Ungarn, sowie Staaten Afrikas, Asiens 
und Lateinamerikas, 

3. längeren Aufenthalten in Staaten mit erhöhter 
Tuberkuloseinzidenz. 

Die im Jahre 1948 in österreich eingeführte BCG-Impfung hat sich 
als sehr erfolgreich erwiesen und entscheidend dazu beigetragen, 
daß von 1980 bis 1990 bei uns kein Kind mehr an Tuberkulose 
gestorben ist.Im Gegensatz dazu verstarben im Jahre 1945 661 
Kinder, im Jahre 1948 371 Kinder an Tuberkulose. 

Allerdings kann die BCG-Impfung, in ganz seltenen Fällen, vor 
allem bei Kindern mit Abwehrschwäche schwere Komplikationen 
verursachen, denen bei dem heute bestehenden geringen 
Infektionsrisiko ein ungleich höherer Stellenwert zukommt, als 
bei der Einführung der allgemeinen BCG-Impfung im Jahre 1948. 

Das für heute errechnete Infektionsrisiko im Kindesalter ist so 
gering, daß derzeit nur 2 von 10.000 Kindern im Laufe eines 
Jahres mit Tuberkulose infiziert werden. Von den Infizierten 
erkranken etwa 10 %, und diese können heute erfolgreich behandelt 
werden. 

Die BCG-Impfung soll nur bei tuberkulinnegativen Personen 
erfolgen. 

Bei nicht geimpften Kindern ermöglicht die Tuberkulinprobe mit 
großer Sicherheit den Nachweis einer tuberkulösen. Infektion. 
Alle diese Umstände begründen es, daß man die allgemeine BCG­
Impfung sowohl im Säuglingsalter als auch im Schulalter verläßt 
und auf gezielte Impfungen übergeht. 

Durch die Aufgabe der generellen BCG-Impfung gewinnt die 
Tuberkulinprobe zur Früherkennung einer tuberkulösen Infektion an 
Wert.Es wird empfohlen, neben den gezielten auch regelmäßige 
Tuberkulintestungen bereits im 2.Lebensjahr, die folgenden im 
7., 10., und 14. Lebensjahr durchzuführen. 
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ad B 2 FSME-Impfung (Frühsommer-Meningoenzephalitis): 

Diese durch Zeckenbiß übertragene Infektionskrankheit stellt der­
zeit die häufigste En~ephalitis dea Menschen in Österreich dar. 
Bei diesem aus abgetöteten Erregern bestehenden Impfstoff ist 
eine Grundimmunisierung notwendig, die aus 3 Teilimpfungen be­
steht: 2 Impfungen im Abstand von 1 bis 3 Monaten und eine drit­
te Impfung 9 bis 12 Monate nach der zweiten. Falls notwendig, 
beispielsweise kurz vor einer Urlaubsreise in ein Endemiegebiet, 
kann der Abstand zwischen den ersten bei den Impfungen auf 14 Tage 
verkürzt werden. Die Impfung ist ab vollendetem 1.Lebensjahr mög­
lich. 
Auffrischungsimpfungen sind in 3-jährlichen Intervallen emp­
fohlen. 
Wird ein Impf termin versäumt, so kann man folgenden Abstand zur 
vorangegangenen Impfung tolerieren, ohne die Grundimmunisierung 
wiederholen zu müssen: zweite Impfung: 1 Jahr,dritte Impfung und 
Auffrischungen: 8 Jahre. 

Erst bei Überschreiten dieser Intervalle muß entweder wieder neu 
mit der Impfung begonnen werden oder, was vorzuziehen ist, die 
Antikörperbildung etwa 14 Tage nach einer einzelnen, neuerlichen 
Impfung kontrolliert werden. 

Der Impfschutz ist für Personen notwendig, die verseuchte Zonen 
aufsuchen.ln den bekannten Endemiegebieten wird es darüber hinaus 
empfehlenswert sein, möglichst die gesamte Bevölkerung durch die 
Impfung zu schützen. 

Bevorzugter Impf termin ist die zeckenfreie Jahreszeit; also De­
zember bis März. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre sind je­
doch auch die anderen Jahreszeiten als Impf termin geeignet. Man 
wird dann zwischen erster und zweiter Impfung eher das kürzest 
mögliche Intervall wählen (Minimum - 14 Tage!) 

ad B 3 GRIPPE (INFLUENZA)-Impfung: 

Bei der Grippe (Influenza) kommt es durch den Erregertyp A zu 
ausgedehnten Epidemien, während der Typ B nur kleinere Epidemien 
hervorruft und der Typ C Einzelerkrankungen verursacht. Da gerade 
bei diesen Viren die Möglichkeit geringfügiger oder vollständiger. 
Antigenveränderungen besteht, wird die Erkrankung global von der 
WHO überwacht, um die Zusammensetzung der Impfstoffe jährlich auf 
die aktuelle Situation abstimmen zu können. 

Der Impfstoff besteht entweder aus ganzen, abgetöteten Viruspar­
tikeln, oder deren Spaltprodukten (Split-Impfstoffe) oder aus 
selektiv von der Virusoberfläche abgelösten Virusuntereinheiten 
(Subunit-Impfstoffe). Alle heutigen Impfstoffe sind sehr gut 
verträglich. 
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Der bevorzugte Termin für Massenimpfungen ist der Herbst. Grund­
sätzlich kann aber zu jeder Zeit (auch beim Beginn einer Epide­
mie) geimpft werden, da mit den heutigen Impfstoffen die Provoka­
tion eines Infektes nicht mehr zu befürchten ist. 

Im allgemeinen ist eine Einzelimpfung ausreichend. 

Bei Erstimpfungen von Kindern bis zum vollendeten 3.Lebensjahr 
sind 2 Impfungen im Abstand von mindestens 4 Wochen zu empfehlen, 
wobei hier die Impfstoffdosis der halben Erwachsenendosis 
entsprechen sollte. 

Beim Auftreten eines neuen Subtyps des Grippe A-Virus sind auch 
für Erwachsene 2 Impfungen im Abstand von 4 Wochen zu empfehlen. 

Die jährliche Impfung ist allen Personen anzuraten, für die Grip­
pe ein vergleichsweise höheres Risiko darstellt; z.B. chronisch 
Kranke mit Herz- und Kreislaufleiden, Erkrankungen der Luftwege, 
der Nieren, Stoffwechselkrankheiten und Immundefekten (angeboren 
oder erworben). Ebenso gehören Personen ab dem 65.Lebensjahr zur 
Gruppe mit erhöhtem Risiko. 

Zum Schutz älterer Personen und von Risikogruppen sollten Betreu­
ungspersonen (z.B in Spitälern, Altersheimen und im Haushalt) 
ebenfalls geimpft werden. 

ad B 4 HEPATITIS B-Impfung: 

Bei der Durchführung der Impfung soll das vom jeweiligen Erzeuger 
angegebene Impfschema beachtet werden. 

Die Impfung ist allen in medizinischen Berufen tätigen Personen 
mit Blutkontakt zu empfehlen, soferne diese nicht ohnehin bereits 
immun oder HBs-Antigen-Träger sind. 

AUßerdem ist die Impfung folgenden Personengruppen anzuraten: 

Hämodialysepatienten, Hämophilen oder Patienten, die regelmäßig 
Bluttransfusionen erhalten müssen. 

Geistig behinderten Pfleglingen und deren Pflegepersonal. 

Neugeborenen, deren Mütter zum Geburtstermin HBs-Antigen-Träger 
sind. 

Immunsupprimierten mit malignen Erkrankungen. 

Haushaltsangehörigen von HBs-Antigen-Trägern, sofern sie nicht 
bereits immun oder nicht selbst HBs-Antigen-Träger sind. 

Reisenden in Gebiete mit hoher HB-Durchseuchung, wenn enger Kon­
takt mit der heimischen Bevölkerung zu erwarten ist. 

Sexualpartnern von HBs-Antigen-Trägern. 
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Personen mit häufigem Wechsel der Sexualpartner 

intravenös Drogenabhängige 

ad B 5 MENINGOKOKKEN-Impfung (Gruppen ÄCW-135Y): 

In Europa sind Meningokokkenerkrankungen derzeit selten. Sie 
werden hauptsächlich von der Gruppe B verursacht, gegen die es 
derzeit keinen Impfstoff gibt.Anders ist es in subtropischen und 
tropischen Gebieten, wo die Gruppen ACW-135Y vorherrschen. Gegen 
diese Meningokokkenerkrankungen gibt es einen Impfstoff.Diese 
Impfung ist daher bei Reisen und vorallem bei längerem Aufenthalt 
in bekannten Epidemie- oder Endemiegebieten, aber auch bei 
beruflich exponierten Personen (z.B. Labor) zu empfehlen. 

ad B 6 PNEUMOKOKKEN-Impfung: 

Dieser im allgemeinen gut verträgliche ImpfstOff (lokale Er­
scheinungen sind möglich) deckt die meisten üblichen Serotypen 
ab. Diese Impfung sollte nur bei Vorliegen von besonderen Risi­
kofaktoren durchgeführt werden. 

Diese sind: Zustand nach Splenektomie (anatomisch oder funktio­
nell), Sichelzellanämie, alte Menschen mit Herz- und Kreislaufe~­
krankungen, chronische Erkrankungen der Atemwege und teilweise 
auch immunsuppressive Zustände, sowie bei Grippeepidemien. 

Kinder unter 2 Jahren zeigen eine schlechte Immunantwort. Bei 
Erwachsenen sollte eine Wiederimpfung frühestens nach 5 Jahren 
durchgeführt werden. 

ad B 7 RÖTELN-Impfung: 

Man sollte grundsätzlich allen Frauen raten, ihren Röteln­
Immunstatus noch vor der ersten Schwangerschaft überprüfen und 
sich bei gegebener Notwendigkeit impfen zu lassen, auch wenn im 
gegenwärtigen Zeitpunkt diese Leistungen von den Krankenkassen 
nicht bezahlt werden. 

Diese Vorgangsweise würde verhindern, daß rötelngeschädigte 
Kinder geboren, oder Schwangerschaften wegen Röteln nicht 
ausgetragen werden, was derzeit, trotz der Erfolge, die in 
österreich in den vergangenen Jahren mit der Rötelnimpfung er­
zielt wurden, immer noch vorkommt! Zum Zeitpunkt der Impfung soll 
eine Frau nicht schwanger sein und eine Schwangerschaft in den 
folgenden 3 Monaten nicht eintreten, da auch das Impfvirus 
intrauterin übertragen werden kann. Allerdings wurde noch niemals 
eine durch die Impfung verursachte Embryopathie beobachtet. 
Sollte daher versehentlich während einer bestehenden 
Schwangerschaft geimpft werden, ergibt sich hieraus keine Indika­
tion für einen Schwangerschaftsabbruch. Frauen, die während der 
Schwangerschaft seronegativ gefunden werden, ist die Röteln­
Impfung im Wochenbett anzubieten. Es ist ferner speziell darauf 
ZU achten, daß gebärfähige Frauen in Berufen mit besonders hohem 
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Infektionsrisiko (z.B. Lehrerinnen, Kindergärtnerinnen, Kranken­
pflegerinnen) nachweislich gegen Röteln immun sind (Titer im Hä­
magglutinationshemmungstest 32 oder höher). 
Dies gilt auch für das gesamte geburtshilflich/gynäkologische 
Personal (Frauen und Männer), damit Infektionsquellen für 
Schwangere möglichst vermieden werden! 

ad B 8 TETANUS-Impfung~ 

Über die im allgemeinen Impfplan empfohlene Tetanus-Impfung im 
frühen Lebensalter hinaus, ist diese Impfung selbstverständlich 
auch (und gerade) für das spätere Lebensalter von besonderer Be­
deutung. 

Bei dieser schon lange bekannten Impfung steht nach wie vor fest, 
daß für einen wirklich über viele Jahre anhaltenden Schutz eine 
ganz bestimmte Grundimmunisierung notwendig ist. Darüber hinaus 
aber wurde in den letzten Jahren ganz klar festgehalten, daß mit 
einer Auffrischungsimpfung (nach einer solchen Grundimmu­
nisierung) 10 Jahre zugewartet werden kann. Selbst bei längeren 
Abständen kommt es nach einer einmaligen Auffrischungsimpfung 
immer noch zu einem raschen Titeranstieg von Tetanus-Antikörpern 
im Serum über die angenommene Schutzgrenze hinaus. 
Die nachfolge Aufstellung gibt einen Überblick über empfohlene 
und maximal mögliche Impfabstände bei Neuimpfungen ohne vorausge­
gangene Verletzung: 

a) Grundimmunisierung mit Tetanus-Adsorbatimpfstoff zweimal 
im Abstand von 4 Wochen. 
Maximales Intervall zwischen diesen beiden Impfungen: 
5 Jahre. Bei noch längeren Intervallen ist mit der Grundimmu­
nisierung neu zu beginnen. 
Zur Komplettierung dieser Grundimmunisierung und Erzeugung 
eines langjährig ausreichenden Impf schutzes ist im Abstand von 
6 bis 12 Monaten eine dritte Teilimpfung mit der gleichen 
Einzeldosis durchzuführen. Das maximale Intervall von der 
zweiten Impfung bis zu dieser, die Grundimmunisierung ab­
schließenden Impfung, ist unbegrenzt. 

b) Auffrischungsimpfungen im allgemeinen alle 10 Jahre 
mit einer einfachen Impfstoffinjektion. Das maximale Intervall 
für solche Auffrischungsimpfungen ist unbegrenzt. Ausnahme von 
dieser 10-Jahre-Regel besteht aus verschiedenen Begründungen 
bei den Impfungen im Rahmen der allgemeinen Empfehlungen für 
das Kindesalter und im Rahmen des internationalen Reisever­
kehrs in Länder mit geringerer sanitärer Versorgung. Im letz­
teren Fall ist ein 5-Jahres-Intervall empfehlenswert, weil 
dann im Falle von Verletzungen keine Maßnahmen unter mögli­
cherweise unhygienischen Bedingungen erfolgen müssen. 

Der Impfplan für Neuimpfungen gegen Tetanus ohne vorausgegangene 
Verletzung kann daher in folgender Tabelle kurz zusammengefaßt 
werden: 
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Grundimmunisierung 

1. Impfung 
2. Impfung 
3. Impfung 

Empfohlenes Intervall 

4 Wochen 
6-12 Monate3 5-10 Jahre 

Im Zweifelsfall Antikörperbestimrnung 

Maximales Intervall 

5 Jahre 
unbegrenzt 
unbegrenzt 

Als "vollimrnunisiert" kann nur eine Person gelten, die eine kom­
plette Grundimmunisierung (3 Teilimpfungen) erhalten hat. 
Grundsätzlich sollte man sich möglichst an die empfohlenen 
Zeitabstände halten; jedoch geben die angegebenen (maximalen) 
Intervalle jene Zeiten an, nach denen die Impfung nicht von vorne 
begonnen werden mu ß • ' 

Tetanusprophylaxe nach Verletzungen 

Zur Beantwortung dieser immer wieder gestellten Frage sei die 
knappe, aber sehr gut verständliche tabellarische Zusammenstel­
lung von Prof. Wi e der man n angeführt: 

Impfstatus 

vollständige 
Grundimmunisierung 

nicht vollständige 
Grundimmunisierung 

(nach 2 Impfungen 
im Abstand 
von 4 bis 12 Wochen 

(nach 1 Impfung) 

Intervall zur letzten 
Teilimpfung 

< 5 Jahre 
5 bis 10 Jahre 

> 10 Jahre 

< 6 Monate 
6 bis 12 Monate 

> 1 Jahr 

4 Wochen bis 
5 Jahre 

> 5 Jahre 

Vorgehen 

° 0,5 ml TAl 
0,5 ml TAl 
+ 250 IE TIG 

° 0,5 ml TAl 
0,5 ml TAl 
+ 250 IE TIG 

0,5 ml TAl 
+ 250 IE TIG 
250 IETIG 

+ Wiederholung 

TAl = Tetanus-Adsorbat-Impfstoff 
TIG = Tetanus-Immunglobulin 

3 siehe ad B ci a 
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Sondersituationen bei oder nach Verletzungen 

ausgedehnte Verbrennungen (bei Kindern 20% der Körperoberfläche 
oder mehr) und Blutverluste 
vernachlässigte Wunden (über 48 Stunden) bei unvollständiger 
aktiver Vorimmunisierung: 

500 IE TIG zusätzlich zur Impfung 

Imrnundefekte (angeboren oder erworben): 

250 IE TIG zusätzlich zur Impfung 

wenn erste oder zweite Tetanusimpfung kürzer als 14 Tage 
zurückliegt: 

250 IE TIG zusätzlich zur Impfung 

ad B 9 TOLLWUT-Impfung: 

Die Anwendung dieser Impfung nach Exposition bedarf ihrer lebens­
rettenden Bedeutung wegen keines weiteren Kommentars. Anders ist 
es bei den Indikationen für eine präexpositionelle Wutimpfung. 
Seit einigen Jahren steht ein gut verträglicher Impfstoff zur 
Verfügung. 
Eine solche TOllwutschutzimpfung ist auf einen Personenkreis zu 
beschränken, der möglicherweise einer unbemerkten, d.h. nicht mit 
einer Verletzung verbundenen Wut1nfektion ausgesetzt ist (z.B. 
Laborpersonal in speziellen Institutionen, Amtstierärzte, Ent­
wicklungshelfer in bestimmten Situationen). 

Die Tollwutschutzimpfung bleibt die lebensrettende Maßnahme nach 
gesicherter Infek- tionsmöglichkeit,soferne sie ehestens, 
womöglich innerhalb von 72 Stunden verabreicht wird. 

Ausführliches Informationsmaterial kann beim Bundesstaatlichen 
Serumprüfungsinstitut, Possingergase 38, 1160 Wien angefordert 
werden.ln besonders dringenden Fällen steht dieses Institut auch 
telefonisch unter der Nummer 0222/952580 zur Verfilgung. 

ad B 10 Varizellen-Impfung 

Diese Impfung wird in eingeschränkter Indikation für 
immunsupprimierte Kinder und ihr Betreuungspersonal sowie die 
Mitglieder ihrer Wohngemeinschaft empfohlen. Diese Impfung wird 
nur Personen verabreicht, die Varizellen-Antikörper negativ sind. 

ad B 11: 
Für die Haemophilus-Influenzae b -Impfung steht derzeit in 
Österrreich noch kein Impfstoff zur Verfügung. 
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IMPFEMPFEHLUNGEN FÜR FERNREISENDE 

Zusäzlich zu den Impfemfehlungen ist selbstverständlich auch eine 
Chemoprophylaxe gegen Malaria sowie eine Expositionsprophylaxe zu 
beachten. 
Für den internationalen Reiseverkehr sind eine ganze Reihe von 
Impfungen vorgeschrieben oder empfohlen. Die meisten davon sind 
in der Aufstellung enthalten. Andere wie z.B. die Gelbfieberimp­
fung, sind ausschließlich für bestimmte Länder von Bedeutung. Es 
sollte grundsätzlich zumindest 1 Monat vor Abreise, mit den 
Reise-Impfungen begonnen werden, wobei man sich schon vorher bei 
den Landessanitätsdirektionen oder bei Spezialinstituten über die 
besonderen Notwendigkeiten erkundigen kann. 

Bei Reisen in tropische und subtropische Gebiete, insbesondere 
Entwicklungsländer, müssen die vorgeschriebenen Impfungen beach­
tet werden. Sie sollten das betreffende Reiseland vor der Ein­
schleppung von Infektionskrankheiten schützen und werden jährlich 
von der Weltgesundheitsorganisation veröffentlicnt 
(Impfvorschriften und Hygieneratschläge für den internationalen 
Reiseverkehr, WHO Genf) 
Noch wichtiger sind jedoch die empfohlenen Impfungen, die den 
Reisenden vor den im Reiseland vorkommenden Infektionskrankheiten 
schützen sollen. Neben der epidemiologischen Situation ist dabei 
auch der Reisestil (Beruf, Dauer, Lebensweise, Unterbringung) zu 
beachten, der in folgende Kategorien eingeteilt werden kann: 

Kategorie I: 
Normale Urlaubs- und Berufsreisen 

Kategorie 11: 
Rucksacktouristen, Entwicklungshelfer, medizinisches Personal, 
längerer und wiederholter Aufenthalt 

1. Basisprogramm (Kategorie I und 11) 
a) allgemein empfohlene Impfungen: 

(für alle Gebiete) 

Tetanus 
Poliomyelitis 
Typhus 
Hepatitis A (passive Immunisierung mit Hep.A-1mmunglobulin) 

b) fallweise empfohlene Impfungen : 
(bei entsprechender epidemiologischer Situation) 

Gelbfieber 
Cholera 
Meningitis epidemica 
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2. Zusatzprogramm (nur Kategorie 11) : 
(bei entsprechender epidemiologischer Situation) 

Hepatitis B 
Tollwut 
Tuberkulose 
Influenza (zu empfehlen bei Reisen in tropische Gebiete 

oder in die südliche Hemisphäre von April bis 
September, wenn nicht in der vorigen Saison 
dagegen geimpft wurde. 
Bei Risikopersonen ist auch dann die 
Revakzination zu empfehlen, wenn in der 
Vorsaison geimpft wurde.) 

AKTIVE (IMPFUNG) UND PASSIVE IMMUNISIERUNG 

In der Zusammenstellung sind nur die Schutzimpfungen angeführt: 
also aktive Immunisierungen, bei denen mit Erregern, Teilen von 
Erregern oder Toxoiden der menschliche Organismus zur Bildung von 
Antikörpern angeregt wird, ähnlich als ob eine tatsächliche In­
fektion abgelaufen wäre. 

Ganz anders ist die Wirkung bei den passiven Immunisierungen, bei 
denen durch Zuführung fertiger Abwehrstoffe (Antikörper), die 
ihrerseits vom Mensch (früher nur vom Tier) gewonnen wurden, ein 
kurzdauernder, spezifischer Schutz erreicht wird. Es sei dies nur 
deshalb erwähnt, weil solche Immunisierungen gelegentlich mit den 
Schutzimpfungen verwechselt werden. Z.B. bei der Prophylaxe gegen 
Hepatitis A; hierbei handelt es sich nämlich derzeit nach wie vor 
um die Anwendung einer passiven Immunisierung in Form von humanen 
Gamma-Globulinen. 

IMPFABSTÄNDE 

Sehr häufig wird nach Empfehlungen hinsichtlich der Impfabstände 
gefragt. Dazu ist folgendes zu sagen: 

1. Impfstoffe, die lebende, abgeschwächte Erreger beinhalten, 
können gleichzeitig verabreicht werden. Wenn sie nicht gleichzei­
tig angewendet werden, ist ein Mindestabstand von 4 Wochen einzu­
halten (Ausnahme: orale Polioimpfung und BCG-Impfung 6 Wochen). 
Diese Abstände entspringen nicht der Angst vor Komplikationen, 
sondern dienen der Optimierung der Immunantwort. 
Impfstoffe aus den Empfehlungslisten gegen folgende Erkrankungen 
zählen zu dieser Gruppe : 

BCG 
Masern 
Mumps 
Poliomyelitis-oral 
Röteln 
Varizellen. 
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Nach einer bei bestimmten Auslandsreisen erforderlichen Gelbfie­
berimpfung kann auf einen 10- bis 14tägigen Abstand zurückgegan­
gen werden. 

Durch passive Immunisierung zugeführte Antikörper können mit Le­
bendimpfstoffen, insbesondere bei Masernimpfung, interferieren; 
diese Einschränkung gilt nicht für die orale polioimpfung. 

Innerhalb der Wirksamkeitsdauer von Immunglobulinen (je nach 
Dosierung 3 bis 6 Monate) sollte daher kein Lebendimpfstoff mit 
abgeschwächten Viren gegeben werden. Andererseits ist nach 
solchen Lebendimpfstoffen die Verabreichung von GQmmaglobulinen 
oder spezifischen Immunglobulinen in den darauffolgenden 2 Wochen 
möglichst zu vermeiden. . 

2. Bei Impfstoffen aus inaktivierten Krankheitserregern oder 
Toxoid-Impfstoffen sind besondere Impfabstände (auch zu Impfungen 
mit lebenden, abgeschwächten Erregern) nicht erforderlich. Impf­
stoffe aus den Empfehlungslisten gegen folgende Erkrankungen 
zählen zu dieser Gruppe : 

Diphtherie 
FSME 
Grippe 
Hepatitis 
Meningokokken 
Pneumokokken 
Tetanus 
Tollwut. 

Injizierbarer Poliomyelitis-Totimpfstoff nach Salk und 
Cholera-Impfstoff zählen auch zu dieser Gruppe. 

IMPFUNGEN IN DER SCHWANGERSCHAFT 

Eine weitere, oft geäußerte Frage betrifft das Thema "Impfungen 
und Schwangerschaft". 

Dies läßt sich zusammenfassend beantworten: 

Totimpfstoffe, also Impfstoffe, die aus abgetöteten Erregern, aus 
Erregerprodukten oder Toxoiden bestehen, können, so ferne sie gut 
verträglich sind, während der Schwangerschaft angewendet werden. 
Impfstoffe, die aus lebenden, abgeschwächten Erregern bestehen, 
sollten während der Schwangerschaft nicht angewendet werden! Aus­
nahmen: Poliomyelitis-oral-impfung und Gelbfieberimpfung bei 
möglicher Exposition. 
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IMPFUNGEN BEI PERSONEN MIT IMMUNDEFEKTEN 

Bei Personen mit angeborenen oder erworbenen Immundefekten oder 
Störungen des Immunsystems sollte folgendes beachtet werden: 
Gegen die Anwendung von Totimpfstoffen besteht bei solchen Perso­
nen kein Einwand, doch sollte nach Möglichkeit der Impferfolg 
überprüft werden. 
Bei Anwendung von Lebendimpfstoffen mUß jedoch im Einzelfall in­
dividuell vorgegangen werden (Kontakt mit einern Fachinstitut)~ 

IMPFDOKUMENTATION 

Abschließend noch ein Wort zur ganz besonderen Bedeutung der 
Impfdokumentation. 

Bei zielführenden Impfempfehlungen darf ein Hinweis auf dieses 
wichtige Kapitel im gesamten Impfgeschehen nicht fehlen. Viele 
Personen verlieren nämlich schon sehr bald jeden Anhaltspunkt 
über bereits durchgeführte Impfungen; meist einfach dadurch, daß 
die Impfeintragungen in ein entsprechendes Dokument (Impfkarte, 
Impfpaß oder dergleichen) vom impfenden Arzt nicht mit der not­
wendigen Konsequenz verlangt oder überhaupt nicht durchgeführt 
werden. Ohne eine solche Dokumentation aber ist weder zum Schutze 
des Einzelnen noch zum Schutze der Allgemeinheit ein Optimum zu 
erreichen. Die Eintragung von Impfungen in solche Impfdokumente 
und die Aufklärung des Impflings über die Wichtigkeit dieses Do­
kuments für alle späteren Impfungen sind daher unbedingt (bei 
jeder einzelnen Impfung erneut) notwendig. Selbstverständlich 
sollte auch der Impfarzt Aufzeichnungen über durchgeführte 
Impfungen führen. 

Es wird darauf hingewiesen, daß gemäß § 75 Arzneimittelgesetz, 
BGBL Nr. 185/1983 i.d.g.F.unerwünschte Arzneimittelwirkungen 
unverzüglich dem Bundeskanzleramt, Sektion VI zu melden sind. 
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